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Protokoll 13. Sitzung Gemeindeparlament Glarus Nord vom 26. April 2012 
17.15 - 18.45 Uhr im Jakobsblick Niederurnen 
 
 
Vorsitz   Parlamentsvizepräsidentin Katia Weibel 
 
    
Protokoll  Parlamentssekretärin Doris Fischli  
 
 
 
 
Begrüssung 

 
Parlamentsvizepräsidentin Katia Weibel begrüsst die Mitglieder des Gemeindeparlamentes und des 
Gemeinderates Glarus Nord zur 13. Sitzung des Gemeindeparlamentes. Weiter heisst sie auch alle 
Gäste und Pressevertreter willkommen.  
 
Zur heutigen Sitzung ist ordnungsgemäss eingeladen worden. Es wird festgestellt, dass die Zustellung 
von Einladung, Traktanden und Unterlagen fristgerecht erfolgt ist. Ebenfalls ist die heutige Sitzung im 
Amtsblatt des Kantons Glarus sowie im Glarus Nord Anzeiger publiziert worden. 
 
Die 13. Parlamentssitzung Glarus Nord gilt somit für eröffnet. Als Unterstützung für die Protokollierung 
wird eine Tonbandaufnahme erstellt. 
 
Für die heutige Sitzung haben sich folgende Mitglieder des Parlamentes entschuldigt: 

- Parlamentspräsident Adrian Hager, SVP, Ziegelbrücke. Die Vorsitzende gratuliert ihm an 
dieser Stelle herzlich zum Geburtstag, seine Abwesenheit hat allerdings berufliche Gründe.  

- Margrit Neeracher, CVP, Oberurnen 
- Hanspeter Hertach, SVP, Niederurnen 
 

Gemeinderat Roger Schneider wird etwas später eintreffen. 
Weiter ist auch die Gemeindeschreiberin Andrea Antonietti ferienhalber abwesend. 
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Anwesenheitskontrolle 
 
Anrede Vorname Name Adresse PLZ Ort Partei abwesend 

Frau Marianne Blumer Mättlistrasse 28 8867 Niederurnen SP/JUSO  

Herr Basil Collenberg Im Moos 26 8753 Mollis CVP  

Herr Lorenzo Conte Mürtschenstrasse 1 8868 Oberurnen GLP  

Herr Fridolin Dürst Burg 18 8758 Obstalden FDP  

Herr Max Eberle Ennetgiessen 10 8752 Näfels BDP  

Frau Manuela Einsle-Vetterli Kanalstrasse 13 8753 Mollis Grüne  

Herr Aydin Elitok Pestalozzistrasse 8 8865 Bilten SVP  

Herr Peter Gallati Am Linthli 28 8752 Näfels FDP  

Herr Adrian Hager Roseneggweg 1 8866 Ziegelbrücke SVP X 

Frau Theres Hauser-Stucki Unterdorf 37 8752 Näfels SVP  

Herr Alfred Hefti Mühlegaden 1418 8753 Mollis SVP  

Herr Hanspeter Hertach Mättlistrasse 2 8867 Niederurnen SVP X 

Herr Thomas Huber Hauptstrasse 41b 8867 Niederurnen CVP  

Herr Fred Kamm Kerenzerbergstr. 63 8757 Filzbach FDP  

Herr Peter Kistler Rosenbordstrasse 18 8867 Niederurnen SP/JUSO  

Herr Kurt Krieg Bleichi 1 8867 Niederurnen SVP  

Herr Beny Landolt Schneisingen 6 8752 Näfels BDP  

Herr Franz Landolt Bachdörfli 2 8752 Näfels GLP  

Herr Martin Landolt-Meier Mühle 21b 8752 Näfels SVP  

Herr Daniel Landolt-Tremp Schwärzistrasse 45 8752 Näfels CVP  

Frau Neva Laurent Risi 14 8752 Näfels SP/JUSO  

Frau Gret Menzi Seegarten 6 8874 Mühlehorn BDP  

Herr Jürg Menzi alte Kerenzerstr. 37 8758 Obstalden SVP  

Frau Margrit Neeracher Kärpfstrasse 35 8868 Oberurnen CVP X 

Frau Rita Nigg Mattstrasse 7 8865 Bilten CVP  

Herr Patrik Noser Landstrasse 49 8868 Oberurnen CVP  

Frau Ann-Kristin Peterson Mühlehoschet 3 8867 Niederurnen Grüne  

Herr Luca Rimini Hirschenplatz 2 8867 Niederurnen BDP  

Frau Cornelia Schmid Käsernhoschet 8 8865 Bilten FDP  

Frau Katia Weibel Fischli Gerbi 30 8752 Näfels SP/JUSO  

Herr Urs Zimmermann Mühlebachweg 2f 8867 Niederurnen FDP  

Herr Christoph Zürrer Oberdorfweg 18 8753 Mollis SP/JUSO  

Herr Christoph Zwicky untere Bitzi 20 8758 Obstalden SP/JUSO  
 
 
Präsenz 30 Parlamentarier/-innen sind anwesend, die Beschlussfähigkeit gemäss Art. 

10 der Parlamentsordnung ist somit festgestellt. 
 
Absolutes Mehr 16 
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Die heutige Traktandenliste umfasst 2 Traktanden: 
 

1. Kauf Flugplatz Mollis 

2. Umfrage 
 
 
 
Bereinigung der Traktandenliste 
 
Das Wort wird nicht verlangt, somit wird gemäss vorliegender Traktandenliste getagt. 
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Geschäfte 

(Einführung durch Parlamentsvizepräsidentin Katia Weibel) 

 
1. Kauf Flugplatz Mollis 

(Antrag Gemeinderat 26.03.2012; Beilagen 1-9; Antrag Kommission 05.04.2012) 
 

Ausgangslage 

Mit dem Rückzug der Luftwaffe im 2008 ergaben sich neue Chancen für zukünftige Nutzungen der 
bestehenden Flugplatzanlagen in Mollis. Der Kantonale Richtplan 2004 hält dazu fest, dass der 
Flugplatz Mollis für den Kanton von grosser wirtschaftlicher Bedeutung ist und einen wichtigen Stand-
ortfaktor darstellt. 

Die damalige Projektarbeitsgruppe des Kantons (2008 - 2010) unter dem Vorsitz von Regierungsrätin 
Marianne Dürst Benedetti erarbeitete drei Szenarien für die zukünftige Nutzung, Details dazu sind aus 
den Unterlagen ersichtlich. 

Der Kanton führte in diesem Zeitraum ebenfalls mit der armasuisse als Besitzerin der Anlage bereits 
Verkaufsverhandlungen, die jedoch nicht abgeschlossen werden konnten. Seitens der Gemeinde 
Glarus Nord wurde festgestellt, dass der Tagwen Mollis ein vertraglich unbeschränktes Rückkaufs-
recht bei den damaligen Verkaufshandlungen mit der Eidgenossenschaft eingefordert hat und der 
Tagwen Netstal (heute Gemeinde Glarus) über ein Vorkaufsrecht an einer Teilfläche verfügt, wie in de 
Beilage 2 aufgeführt. Diese Rechte können noch bis zum 1. Januar 2019 ausgeübt werden.  

Der Gemeinderat Glarus Nord hat sich mit dem Dossier "Flugplatz" befasst und kam zum Schluss, 
dass die Gemeinde Glarus Nord als Rechtsnachfolgerin der ehemaligen Gemeinde Mollis das Recht 
erhalten soll, über die Frage nach der Ausübung dieses Rückkaufsrechts an einer Gemeinde-
versammlung zu entscheiden. Der Gemeinderat war zudem der Ansicht, den Flugplatz als Ganzes zu 
erwerben, liegt er doch vollständig auf Gemeindegebiet der Gemeinde Glarus Nord.  

Mit dieser Grundhaltung wurden Gespräche mit dem Kanton und der Gemeinde Glarus aufgenommen. 
Der Kanton begrüsste das Ansinnen der Gemeinde Glarus Nord, weil die Gemeinde als Standort-
gemeinde einen entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung des Flugplatzes haben wird. Der Kanton 
wird bei der Umsetzung als wichtiger Partner eingebunden werden. Die Gemeinde Glarus machte den 
Weg für die vollständige Übernahme des Flugplatzes durch die Gemeinde Glarus Nord frei, indem sie 
auf die Ausübung des Vorkaufsrechts unter gewissen Bedingungen, welche in den Beilagen ersichtlich 
sind, verzichtete.  

Aufgrund dieser Entscheide fasste der Gemeinderat Glarus Nord am 9. November 2011 den 
Entschluss, den Flugplatz Mollis als Ganzes zu kaufen und den definitiven Entscheid dem Parlament 
und der Gemeindeversammlung vorzulegen. 

Am 6. März 2012 berief das Parlamentsbüro die nichtständige Kommission „Flugplatzkauf“ ein. Der 
Auftrag des Parlamentsbüros war, die Machbarkeit, den Sinn eines allfälligen Kaufs des Flugplatzes 
Mollis und den Antrag des Gemeinderates an das Parlament zu prüfen. Mit Datum vom 5. April 2012 
erstattete der Kommissionspräsident Peter Gallati Bericht und somit kann heute über dieses Geschäft 
beraten werden.   

Nach Ansicht der vorberatenden Kommission unterliegt das Geschäft gemäss GO GLN Art. 13 g) und 
Art. 32, Abs. 2a dem Parlament und, abhängig vom Kaufpreis, allenfalls auch der Gemeinde-
versammlung. Wir beraten heute somit nicht abschliessend, sondern zu Handen der Gemeinde-
versammlung vom 22. Juni 2012. 



 

 
Protokoll 13. Sitzung Gemeindeparlament Glarus Nord vom 26. April 2012 Seite 5/12 

 
Für die Beratung dieses Geschäftes ist folgender Ablauf vorgesehen: 
 

- Eintretensdebatte  
- Detailberatung der Berichte des Gemeinderates und der Kommission 
- Schlussabstimmung  

 
Das Wort zum Vorgehen wird nicht verlangt. 
 
 
Eintretensdebatte 
 
Peter Gallati, FDP, Näfels, Kommissionspräsident 
dankt dem Parlamentsbüro für das in die Kommission gesetzte Vertrauen, der Protokollführerin und 
allen Kommissionsmitgliedern für die geleistete Arbeit. Ebenso dankt er dem Gemeinderat und ganz 
besonders Gemeindepräsident Martin Laupper für die jederzeit zur Verfügung gestellte Unterstützung. 
Er weist aber auch auf den Zeitdruck hin, unter dem die Kommission stand. Die Ursachen dafür lagen 
aber nicht beim Geschäft selbst, geht es doch vorerst nur um den Kauf und noch nicht um die spätere 
Nutzung. Es ist nicht immer einfach, für alle Kommissionsmitglieder innerhalb so kurzer Zeit gemein-
same freie Termine für Sitzungen zu finden.  
Der heute zu fällende Entscheid ist zukunftsweisend, es geht um die Sicherung von strategischer 
Landreserve auch für kommende Generationen, um wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten von 
Glarus Nord und nicht zuletzt um ein vielseitiges Naherholungsgebiet. Es sind bereits Projekte vor-
handen, bei welchen es um hochstehende Arbeitsplätze geht und welche einen raschen Entscheid 
nötig machen.  
Peter Gallati empfiehlt Eintreten auf das Geschäft und ruft die Parlamentsmitglieder dazu auf, den 
Anträgen der Kommission zu folgen. 
 
Alfred Hefti, SVP, Mollis 
Im Namen der SVP Fraktion beantragt er Eintreten auf das Geschäft und die Annahme der Anträge 
der Kommission. Der weisen Voraussicht des damaligen Gemeinderates Mollis ist es zu verdanken, 
dass seit 1951 ein Rückkaufsrecht besteht. Es geht um gut 38 ha Land, vieles davon ist land-
wirtschaftliches Kulturland, dieses soll nicht in die Hände des Kantons fallen.  
 
Thomas Huber, CVP, Niederurnen 
dankt im Namen der Fraktion CVP/GLP allen Beteiligten sowie dem Kanton für die geleistete 
Vorarbeit. Er spricht sich für Eintreten aus und unterstützt die Anträge der Kommission. Thomas Huber 
hält fest, dass es bei diesem Geschäft nur um den Kauf geht. Die Nutzung wird erst später zum 
Thema, eine Vermischung dieser beiden Geschäfte ist zu vermeiden. Der Landkauf durch die 
Gemeinde ist die einzig richtige Lösung, bietet sie doch die einmalige Gelegenheit, strategische 
Landreserven zu schaffen. Dies zu einem günstigen und fairen Preis. Weiter bietet sich mit dem Kauf 
später die Möglichkeit, auf die zukünftige Nutzung Einfluss und auf die Bedürfnisse der Bevölkerung 
Rücksicht zu nehmen. Es ist der Fraktion auch ein grosses Anliegen, dass dieses einmalige 
Naherholungsgebiet erhalten bleibt. Deshalb unterstützt die Fraktion speziell auch den Kommissions-
antrag zur Mitwirkung durch das Parlament. Eine allfällige Rückweisung würde an der Ausgangslage 
nichts ändern, es gäbe dadurch lediglich eine Verschiebung dieses Geschäftes.  
 
Christoph Zürrer, SP, Mollis 
Im Namen der Fraktion SP/Grüne spricht er sich für Eintreten auf das Geschäft aus. Wie bereits von 
den Vorrednern erwähnt, geht es um sehr viel Land, welches vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten 
bietet. Für eine weitere Mitbestimmung über die Nutzung und Gestaltung ist es wichtig, dass die 
Federführung bei der Gemeinde Glarus Nord liegt. Heute geht es jedoch nicht um die zukünftige 
Nutzung, sondern vorerst nur um den Kauf.  
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Betreffend Kaufpreis und was dieser genau beinhaltet sind jedoch noch viele Fragen offen. Weshalb 
reduziert sich der Kaufpreis bei einer Übernahme der Tankgräben beispielsweise und welche 
Unterhaltskosten sind dafür zu erwarten? Aus den Unterlagen geht auch nicht hervor, was es mit der 
Bedingung betreffend der Vacuflow-Anlage auf sich hat. Die genauen Kosten für den Flugplatz sind 
nicht klar.  
Nach Ansicht der Fraktion spielt auch der im Antrag des Gemeinderates aufgeführte Zeitfaktor keine 
so grosse Rolle, da das Rückkaufs- resp. Vorkaufsrecht bis 2019 gültig ist. Unter der Federführung 
des Kantons war ein Entscheid an der Landsgemeinde 2013 vorgesehen. Dieser Termin kann auch 
mit Verschiebung des Geschäftes an eine spätere Parlamentssitzung noch eingehalten werden.  
Bis alle Fragen seriös geklärt sind, beantragt Christoph Zürrer im Namen der Fraktion SP/Grüne 
Rückweisung des Geschäftes gem. PO Art. 92 Abs. 1. 
 
Peter Gallati, FDP, Näfels 
widerspricht Christoph Zürrer, die Kosten sind völlig klar, der Flugplatz kostet 1,4 Mio. Franken, dieser 
Preis ist unbestritten günstig. Aufgrund von Verhandlungen zwischen Gemeinderat und Bund konnten 
die aufgeführten Optionen ausgehandelt werden. Im Prinzip wäre es jedoch nicht nötig gewesen, diese 
Bedingungen im Antrag aufzuführen. Erst wenn das Nutzungskonzept bekannt ist, kann entschieden 
werden ob und welche Optionen ausgelöst werden sollen. Aus dem Antrag des Gemeinderates geht 
weiter auch klar hervor, dass für das Sachplan- und Umnutzungsverfahren Planungskosten von 
400'000 Franken anfallen werden.  
Eine Verschiebung macht seiner Meinung nach keinen Sinn, da keine neuen Fakten geschaffen 
werden.  
 
Alfred Hefti, SVP Mollis 
appelliert an die Parlamentsmitglieder, nicht auf den Rückweisungsantrag von Christoph Zürrer 
einzutreten. Die Kommission hat ihren Antrag unter Punkt 5.2 entsprechend formuliert. Dem Rahmen-
kredit von 1,4 Mio. Franken soll zugestimmt werden. 
 
Martin Laupper, Gemeindepräsident 
dankt im Namen des Gemeinderates der Kommission für die kompetente und faire Bearbeitung dieses 
Geschäftes.  

Der Gemeinderat möchte die im Antrag aufgelisteten 8 Parzellen mit insgesamt 390'539 m2 kaufen. 
Dazu beantragt er einen maximalen Investitionskredit von 1,4 Mio. Franken. Der Eigentumsübertrag 
erfolgt erst, wenn Sachplan- und Umnutzungsverfahren abgeschlossen sind, was in ca. 2 Jahren der 
Fall sein dürfte. Die Zahlung des Kaufpreises wird erst zum Zeitpunkt des Eigentumsübertrages fällig. 
Für das Sachplan- und Umnutzungsverfahren ist ein Projektkredit von 400'000 Franken erforderlich.  

Die Ausgangslage bestand darin, dass die Gemeinde Mollis seit 1951 auf einen grossen Teil des 
Flugplatzes ein Rückkaufsrecht besass. Die Gemeinde Glarus hat ein Vorkaufsrecht auf einen Teil und 
ein weiterer Teil ist im Besitz des Kantons. Dies erforderte zuerst Verhandlungen mit der Gemeinde 
Glarus sowie dem Kanton. Das gemeinsame Interesse bestand darin, dass die grosse wirtschaftliche 
Bedeutung des Flugplatzes Mollis im Richtplan 2004 des Kantons festgelegt wurde. Dieses Interesse 
muss als eigentliche Auflage beim Kauf des Flugplatzes mitberücksichtigt werden. Sollte in einem 
späteren Sach- und Umnutzungsverfahren die wirtschaftliche Bedeutung nicht erfüllt werden, kommt 
der Vertrag mit Glarus und dem Kanton nicht zustande. Die Konsequenz daraus wäre, dass die 
Eidgenossenschaft damit Eigentümerin des Flugplatzes bleibt und die weitere Zukunft ungewiss ist. 
Ein späterer Ausstieg aus dem Szenario "breiter Nutzungsmix mit ungekürztem Flugplatz" bleibt 
möglich. Dabei wäre aber folgende Auflage der armasuisse zu erfüllen: Bei anderer Nutzung muss 
während 25 Jahren eine Mehrwertabschöpfung geteilt werden. 

Die Finanzierung ist aufgrund eines hervorragenden Bilanzbildes möglich, das Eigenkapital beträgt 
knapp 64 % der Bilanzsumme. Der Eigenkapitaldeckungsgrad beträgt 155 % und die Gemeinde weist 
sehr gute wesentliche Finanzkennzahlen auf. Der Nettoverschuldungsgrad beträgt 87,3 %, zum 
Vergleich: schlecht wäre 150 -200 %. Die Zinsbelastung mit 1 % ist sehr gering, mehr als 10 % wäre 
schlecht. Dies zeigt die starke Bilanz der Gemeinde Glarus Nord. 
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Die Investition von 1,4 Mio. Franken hat keine negative Auswirkung auf das Bilanzbild, weil sie aus 
dem Finanzvermögen finanziert würde und dieses nicht abgeschrieben wird. Für die notwendigen 
Anfangsinvestitionen und für die Sicherheit muss der zukünftige Flugplatzbetreiber aufkommen.  

Zu den Optionen: Diese sollten lediglich als Zusatzinformationen aufgezeigt werden und kamen nur 
dank geschickter Verhandlung zustande. Der Kaufpreis für den Flugplatz beträgt jedoch 1,4 Mio. 
Franken.  
 
Betreffend Lärmbelastung erklärt Martin Laupper, dass die Nutzung dadurch begrenzt wird, dass es 
sich nur um einen Tagesflugplatz, eigentlich um ein Flugfeld, handelt. 18'000 Flugbewegungen sind im 
erarbeiteten Szenario des Kantons enthalten. Die Lärmbelastung, abhängig von Flugzeugtypen, liegt 
damit unter dem vorgeschriebenen Grenzwert. Mit 10'000 Flugbewegungen wäre keine betriebs-
wirtschaftliche Führung mehr möglich. Heutiger Stand inkl. Segelflieger sind 15'000 Flugbewegungen, 
wobei An- und Abflug als 2 Flugbewegungen gerechnet werden.  

Zum angesprochenen Zeitdruck ist zu sagen, dass sich der Flugbetrieb jetzt im Grauzonenbereich 
befindet. Das BAZL toleriert die Situation im Moment unter der Auflage, dass möglichst schnell die 
zivile Nutzung erreicht werden soll. Entsprechende Diskussionen sind bereits seit 2008 im Gange, jetzt 
müssen durch das Sachplan- und Umnutzungsverfahren klare Signale gesetzt werden, damit die 
Gefahr einer Schliessung gestoppt werden kann. Im Weiteren warten wirtschaftlich Interessierte seit 
Jahren darauf, Investitionen zu tätigen, bis jetzt fehlt ihnen jedoch die Sicherheit über den 
Weiterbestand des Flugplatzes. Für die Bevölkerung besteht bei allen Verfahren eine Mitsprache-
möglichkeit. 

Abschliessend weist Martin Laupper auf die für Glarus Nord historisch einmalige Chance hin, über den 
Flugplatz selber zu bestimmen. Das Naherholungsgebiet und die landwirtschaftlichen Nutzflächen 
müssen für die Gemeinde gesichert werden. Es geht um den Erwerb von dem äusserst knappen Gut 
Boden. Viele Trümpfe sind vorhanden, diese gilt es jetzt zu nutzen. Nach dieser Entscheidung verfällt 
das Rückkaufsrecht, die Ausgangslage, welche jetzt vorhanden ist, wäre nie mehr möglich. Die 
Chance soll auch im Hinblick auf spätere Generationen genutzt werden. Von einer Rückweisung des 
Geschäftes ist abzusehen, da auch an einer späteren Behandlung keine neuen Fakten verfügbar sein 
werden, die Bedingungen bleiben sich gleich. 
 
Katia Weibel, Parlamentsvizepräsidentin 
Die Vorsitzende stellt fest, dass kein Antrag auf Nichteintreten gestellt wurde. Somit steht Eintreten auf 
dieses Geschäft fest.  

Gleichzeitig liegt der Rückweisungsantrag der Fraktion SP/Grüne vor. Die Vorsitzende unterbreitet 
dem Parlament den Vorschlag, vor Beginn der Detailberatung der Berichte des Gemeinderates und 
der Kommission, über den Rückweisungsantrag abzustimmen.  
Diesem Vorgehen wird stillschweigend zugestimmt. 
 
Beschluss 
 
Der Rückweisungsantrag der Fraktion SP/Grüne wird mehrheitlich abgelehnt. 
 
 
Detailberatung  
 
Zuerst wird über den Antrag des Gemeinderates, anschliessend über den Kommissionsbericht jeweils 
abschnittweise beraten. 
 
Lorenzo Conte, GLP, Oberurnen 
stellt folgenden Ordnungsantrag: Das Verfahren soll abgekürzt werden.  
Begründung: Der Kauf des Flugplatzes ist unbestritten, in Folge dessen soll auf die Detailberatung 
verzichtet und gleich zur Abstimmung über den Kauf geschritten werden. 
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Katia Weibel, Parlamentsvizepräsidentin 
Die Vorsitzende weist darauf hin, dass abweichende Anträge der Kommission und des Gemeinderates 
vorliegen. Eine direkte Abstimmung über den Kauf des Flugplatzes kann somit nicht durchgeführt 
werden. Sie schlägt vor, auf die Detailberatung zu verzichten und direkt die Bereinigung der Anträge 
vorzunehmen. 
 
Martin Laupper, Gemeindepräsident 
erklärt sich im Namen des Gemeinderates mit den Anträgen der Kommission einverstanden.  
 
Lorenzo Conte, GLP, Oberurnen 
formuliert seinen Ordnungsantrag neu: auf die Detailberatung der Berichte soll verzichtet werden, es 
sollen nur die 5 Punkte des Kommissionsantrages behandelt werden. 
 
Beschluss 
 
Das Parlament stimmt dem Ordnungsantrag von Lorenzo Conte zu. 
 
Katia Weibel, Parlamentsvizepräsidentin 
Die Vorsitzende hält fest, dass Gemeindepräsident Martin Laupper den Antrag des Gemeinderates zu 
Gunsten des Kommissionsantrages zurückgezogen hat. Somit gelangen nur noch die 5 Punkte des 
Kommissionsantrages zur Abstimmung. 
 
Christoph Zürrer, SP, Mollis 
Aufgrund des abgelehnten Rückweisungsantrages stellt er im Namen der Fraktion SP/Grüne 
folgenden Änderungsantrag zu Punkt. 5.2 (neue Formulierung): 
Der Rahmenkredit von CHF 1,4 Mio. ist unter der Bedingung zu genehmigen, dass der Gemeinderat 
zur Einlösung aller aufgelisteten und möglichen Bedingungen (Übernahme von Flugzeugunterständen, 
Vacuflow-Anlage, Panzergräben usw.) zur Kaufpreisreduktion dem Parlament einzeln Antrag stellt. 
Begründung: Mit dieser neuen Formulierung soll zumindest eine seriöse Abklärung der Kaufoptionen 
sowie die Parlamentskompetenz sichergestellt werden. Damit wird das Einverständnis zum Kaufpreis 
von 1,4 Mio. Franken zum Ausdruck gebracht. Gleichzeitig soll der Gemeinderat aufgefordert werden, 
dem Parlament die einzelnen Optionen zum Entscheid vorzulegen. Die Stossrichtung bleibt die  
gleiche wie beim Kommissionsantrag, nur die Formulierung ist präziser. 
Weiter möchte er von Gemeindepräsident Martin Laupper wissen, wo die 18'000 Flugbewegungen im 
Antrag enthalten sind. 
 
Gemeindepräsident Martin Laupper 
empfiehlt die Ablehnung des Änderungsantrages der SP/Grüne in Bezug auf die Vacuflow-Anlage und 
die Bunker, weil diese beiden Optionen in direktem Zusammenhang mit dem Flugplatz stehen. Ein 
zukünftiger Betreiber wird sich auf Grund seiner Interessen entweder für oder gegen einen Abbruch 
der Bunker entscheiden. Bei der Vacuflow-Anlage ist davon auszugehen, dass diese gemacht werden 
muss. Mit diesen Themen wird sich die Arbeitsgruppe auseinandersetzen. Diese beiden Optionen sind 
jedoch nur als Zusatzinformationen zu betrachten. Im Gegensatz dazu wird der Gemeinderat das 
Geschäft betreffend Tankgräben auf alle Fälle dem Parlament unterbreiten. 
Auf die Frage von Christoph Zürrer betreffend Flugbewegungen antwortet er, dass diese im Szenario 
breiter Nutzungsmix definiert sind. Bei den 18'000 Flugbewegungen handelt es sich gemäss 
kantonaler Projektgruppe um die maximale Kapazitätsauslastung um die Lärmgrenzwerte einzuhalten. 
 
Patrik Noser, CVP, Oberurnen 
beantragt Punkt 5.2 des Antrages zu streichen.  
Begründung: Die Aussage, dass der Gemeinderat alle aufgelisteten und möglichen Bedingungen zur 
Kaufpreisreduktion akzeptieren soll, falls nicht gravierende Gründe dagegen sprechen, schränkt zu 
sehr ein. 
 



 

 
Protokoll 13. Sitzung Gemeindeparlament Glarus Nord vom 26. April 2012 Seite 9/12 

 
Hans Leuzinger, Gemeinderat 
Offenbar besteht eine gewisse Unklarheit im Zusammenhang mit den Optionen. Man muss davon 
ausgehen, dass der Kaufpreis 1,4 Mio. Franken beträgt. Dieser wird sich nicht ändern. Bei einer 
Übernahme der Tankgräben erlässt der Bund einen Betrag von 750'000 Franken. Andererseits muss 
die Gemeinde dafür neue Umzäunungen erstellen, was ca. 600'000 Franken kosten wird. Rechnet 
man dazu den Unterhalt für die nächsten 30 Jahre ergibt dies weitere 150'000 Franken. Die 
erlassenen 750'000 Franken sind nicht als Geschenk des Bundes zu betrachten, sondern müssen 
wieder investiert werden. Bei der Übernahme der Vacuflow-Anlage erlässt der Bund 100'000 Franken. 
Diese Anlage ist jedoch nicht mehr zeitgemäss, muss gegebenenfalls liquidiert und durch eine neue 
Pumpanlage ersetzt werden. Die erlassenen 100'000 Franken sind also auch kein Geschenk. Bei den 
Unterständen ist die Situation so, dass der Bund diese aus Sicherheitsgründen abbrechen will. Ein 
Gegengutachten hat jedoch ergeben, dass diese Bunker relativ sicher sind. Jetzt besteht die Option, 
die Bunker weiter zu nutzen oder abzubrechen. Für einen Abbruch innert 5 Jahren gewährt der Bund 
weitere 200'000 Franken Preiserlass auf den Kaufpreis des Flugplatzes. Die Abbruchkosten hat jedoch 
die Gemeinde zu tragen und diese belaufen sich wiederum auf 200'000 Franken. 
Hans Leuzinger würde empfehlen, Punkt 5.2 des Antrages wie folgt zu präzisieren: … Abbruch von 
Flugzeugunterständen und Vacuflow-Anlage und Übernahme der Panzergräben …Übernommen 
werden die Anlagen von der Gemeinde auf alle Fälle, Preisreduktionen gibt es aber nur für deren 
Abbruch. 
Dem Gemeinderat soll aber letztendlich die Entscheidung überlassen werden, ob er die Flugzeug-
unterstände und die Vacuflow-Anlage abbrechen will oder nicht. Über die Tankgräben wird das 
Parlament separat entscheiden. 
 
Ann-Kristin Peterson, Grüne, Niederurnen 
Aus dem Antrag muss klar hervorgehen, was im Kaufpreis von 1,4 Mio. Franken enthalten ist. Die 
Situation scheint immer unklarer, je mehr darüber diskutiert wird. 
 
Peter Gallati, FDP Näfels 
erklärt warum die Kommission diese Formulierung in seinem Antrag gewählt hat. Der Gemeinderat soll 
verpflichtet werden, die bestehenden Optionen umzusetzen. Ob dies auch sinnvoll ist, kann erst 
beurteilt werden wenn das Betreiberkonzept bekannt ist. Die Kommission vertraut aber darauf, dass 
der Gemeinderat nicht gegen das Interesse des Parlaments verstossen wird. Er plädiert dafür, Punkt 
5.2 des Kommissionsantrages unverändert zuzustimmen. 
 
Es gibt keine weiteren Wortmeldungen zu Punkt 5.2 des Antrages. 
Zu den weiteren Punkten wird das Wort ebenfalls nicht verlangt. 
 
Beschluss 
 
Der Änderungsantrag betreffend Punkt 5.2 von Christoph Zürrer wird dem Streichungsantrag von 
Punkt 5.2 von Patrik Noser gegenübergestellt.  
Der Änderungsantrag von Christoph Zürrer erhält mehr Stimmen. 
 
Somit wird der Änderungsantrag betreffend Punkt 5.2 von Christoph Zürrer der ursprünglichen Version 
der Kommission gegenübergestellt. 
 
Das Parlament stimmt mehrheitlich der ursprünglichen Version der Kommission zu. 
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Da zu den weiteren Punkten keine Änderungsanträge gestellt wurden, erfolgt die Schlussabstimmung 
über den gesamten Kommissionsantrag Punkt 5.1 - 5.5.  
 
Schlussabstimmung 
 
Das Parlament stimmt folgendem Antrag der Kommission einstimmig zu.  
 
5.1 Die nachstehend aufgeführten Parzellen gemäss Beilage 7 sollen durch die Gemeinde käuflich 

erworben werden: 
Parz. Nr. 1189 72 m2 
Parz. Nr. 1190 55 m2 
Parz. Nr. 1191 (1/3 Piste, 2/3 Landwirtschaftsland 378'389 m2 
Parz. Nr. 1192 (Hangar) 2'842 m2 
Parz. Nr. 1194 52 m2 
Parz. Nr. 1197 (Strasse) 2'056 m2 
Parz. Nr. 1335 (Feuerwehr-Magazin) 1'532 m2 
Parz. Nr. 1485 (Munitionsbunker) 5'541 m2 
 

Total 390'539 m2 

 
5.2 Der Rahmenkredit von CHF 1,4 Mio. ist unter der Bedingung zu genehmigen, dass der 

Gemeinderat alle aufgelisteten und möglichen Bedingungen (Übernahme von Flugzeug-
unterständen, Vacuflow-Anlage, Panzergräben usw.) zur Kaufpreisreduktion akzeptiert, falls 
nicht wirklich gravierende Gründe dagegen sprechen. 

 
5.2.1  Der Rahmenkredit von CHF 1,4 Mio. ist unter der weiteren Bedingung zu genehmigen, dass 

dem Parlament ein Mitbestimmungsrecht für das zu erarbeitende Nutzungsregelement, die 
Ausschreibung und für die Vergabe einer Nutzerlizenz eingeräumt wird. 

 
5.2.2 Der Rahmenkredit von CHF 1,4 Mio. ist unter der weiteren Bedingung zu genehmigen, dass der 

Gemeinde Glarus Nord keine weiteren Folgekosten entstehen, bzw. dass solche dem jeweiligen 
Inhaber der Nutzerlizenz übertragen werden. 

 
5.3 Die durch die Gemeinde Glarus Nord zu übernehmenden Planungskosten für das Sachplan- 

und Umnutzungsverfahren betragen CHF 400'000, verteilt über die Jahre 2012 bis 2014. Dieser 
Verpflichtungskredit ist zu genehmigen und die zu bildende Projektgruppe - bestehend aus 
Vertretern der Gemeinde Glarus Nord, der Gemeinde Glarus und dem Kanton sowie einem 
künftigen Betreiber - mit der Erarbeitung des Sachplan- und Umnutzungsverfahrens zu 
beauftragen (siehe Beilage 8). 

 
5.4 Der Eigentumsübergang von der armasuisse an die Gemeinde Glarus Nord wird nur vollzogen, 

wenn das Sachplan- und Umnutzungsverfahren genehmigt und abgeschlossen werden kann. 
 

5.5 Dem Gemeinderat ist die Kompetenz für den Vollzug des Landerwerbes zu erteilen. 
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2. Umfrage 
 
 
Mitteilungen aus dem Parlamentsbüro 
 
Am Mittwoch, 4. April 2012, trafen sich Gemeinderat, Büro und Fraktionspräsidien zu ihrem 
vierteljährlichen allgemeinen Gedankenaustausch. An dieser Sitzung wurde vereinbart, dass zukünftig 
alle Geschäfte, welche in die Finanzkompetenz des Parlamentes fallen, das heisst Geschäfte über 
200‘000 Franken und wiederkehrende Ausgaben über 20'000 Franken, im Rahmen des Budgets 
ausführlicher als bisher dokumentiert werden. Ausserdem hat der Gemeinderat die Anwesenden zum 
Stand einiger pendenten Projekte informiert wie zum Beispiel Glaruspark, Umfahrungstrasse (Näfels), 
Raumplanung, Zschokke-Areal und mehr.  
Es hat sich gezeigt, dass sehr viele Themen von allgemeinem Interesse vorhanden sind. Alle 
Parlamentarierinnen und Parlamentarier sind deshalb aufgefordert, ihre Fragen und Anliegen vermehrt 
auch an den Parlamentssitzungen unter dem Traktandum Umfrage vorzubringen. 
 
Die Parlamentsmitglieder werden von der Vorsitzenden daran erinnert, dass Vorstösse unterschrie-
ben eingereicht werden müssen (Art. 72 PO). Erst wenn sie unterschrieben vorliegen, gelten sie als 
eingereicht. Und erst ab dann fängt die festgelegte Frist zur Beantwortung an zu laufen. 
 
Die Vorsitzende gibt das Wort für die einfachen Anfragen frei. 
 
a) Peter Kistler, SP, Niederurnen 

Anlässlich der Zukunftskonferenz über die Raumplanung vom 11. Februar 2012 wurde den Teil-
nehmern die Zustellung der Resultate versprochen. An der Parlamentssitzung vom 23. Februar 2012 
hat Gemeinderat Hans Leuzinger auf eine entsprechende Frage geantwortet, dass die Resultate in 2-3 
Wochen im Internet aufgeschaltet sein werden. Jetzt sind bereits 2 Monate vergangen und noch immer 
ist kein Dokument verfügbar. Er verweist auf die Wichtigkeit des Themas Raumplanung. 

Hans Leuzinger, Gemeinderat 

bestätigt die Verspätung, verspricht aber, dass er sich um eine rasche Aufschaltung kümmern wird. 

b) Rita Nigg, CVP, Bilten 

Vor 6-7 Monaten hat ein russischer Investor das Dorf Bilten mit dem Grossvorhaben Holzraffinerie/ 
Extraktionsanlage in Aufruhr versetzt. Nach einer öffentlichen Diskussion wurden von der Bevölkerung 
bis Dezember 2011 diverse Stellungnahmen eingereicht. Es wurde damals auch eine offizielle Prüfung 
über die Umweltverträglichkeit durch den Kanton in Aussicht gestellt.  
Rita Nigg möchte wissen, ob die entsprechenden Berichte bereits eingegangen sind und wie der 
heutige Stand der Dinge ist. Bekannt ist lediglich, dass dieses schwerwiegende Projekt sistiert wurde. 
Wann wird die Bevölkerung von Bilten wieder darüber informiert? 

Hans Leuzinger, Gemeinderat 

Der Gemeinderat hat am 21. Dezember 2011 über diese Parzelle eine Planungszone für zwei Jahre  
erlassen. Damit bekommt der Gemeinderat den nötigen Spielraum, um abzuklären, ob die Zonen-
zuordnung der fraglichen Parzelle richtig ist oder ob an dieser Stelle eine andere Nutzung, wie 
Gewerbezone oder Mischzone mit Wohnen, geeigneter wäre. Die Nutzungsplanung Glarus Nord wird 
momentan überarbeitet und voraussichtlich im 2014 Parlament und Gemeindeversammlung zur 
Genehmigung vorgelegt.  
Innerhalb der gesetzlichen Frist wurden Einsprachen gegen das Projekt der LDA eingereicht, welche 
sich hauptsächlich auf den Umweltverträglichkeitsbericht bezogen. Diese wurden der Baudirektion, 
Abteilung Umwelt, weitergeleitet sowie zur Stellungnahme der Bauherrschaft und dem Bundesamt für 
Umwelt zugestellt. Bis jetzt ist von keiner Seite eine Stellungnahme eingegangen. Die Bevölkerung von 
Bilten wird informiert, sobald Neuigkeiten bezüglich des UVB vorliegen.  
 



 

 
Protokoll 13. Sitzung Gemeindeparlament Glarus Nord vom 26. April 2012 Seite 12/12 

 

Am 3. Februar 2012 haben die LDA sowie der Grundstückeigentümer Einsprache gegen die Verfügung 
betr. Planungszone eingereicht. Der Gemeinderat hat diese Einsprache an seiner letzten Sitzung 
behandelt. 

c) Peter Gallati, FDP, Näfels 

Peter Gallati weist auf einen Zeitungsartikel vom 7. April 2012 hin. Darin war zu lesen, dass das 
Parkplatzkonzept der linth-arena sgu im Parlament Glarus Nord auf Kritik stösst. Diese Aussage ist 
nicht richtig, im Parlament wurde nie über das Parkplatzkonzept debattiert. Verabschiedet wurde vom 
Parlament wie auch von der Gemeindeversammlung die Leistungsvereinbarung mit der linth-arena sgu.  
Als Verwaltungsrat der linth-arena sgu hat er kein Verständnis für das Postulat der GLP. Einerseits 
macht sich der grüne Teil der GLN für Parkplatzbewirtschaftungen stark, der liberale Teil andererseits 
kann eigentlich nichts gegen einen gut geführten Betrieb wie die linth-arena sgu haben.  
Bereits vor 6 Jahren wurde im Verwaltungsrat der linth-arena sgu über eine mögliche Parkplatz-
bewirtschaftung diskutiert. Da Sanierungsbedarf vorhanden war mussten finanzielle Mittel beschafft 
werden. Die damaligen Gemeinden waren damit jedoch nicht einverstanden und das Projekt wurde 
zurückgestellt. Mit der heutigen Leistungsvereinbarung besteht jetzt durch die Gemeinden Schänis, 
Weesen und auch Glarus Nord eine eigentliche Forderung zur Parkplatzbewirtschaftung, um Geld zu 
generieren.  
 
 
 
Zum Schluss 
 
Parlamentsvizepräsidentin Katia Weibel dankt allen Anwesenden ganz herzlich für das engagierte 
Mitmachen und wünscht weiterhin einen schönen Abend. 
 
 
 
Nächste Parlamentssitzung 
 
Die nächste Parlamentssitzung Glarus Nord findet am Donnerstag, 24. Mai 2012, 17.15 Uhr statt. 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 18.45 Uhr 
 
 
 
Die Parlamentsvizepräsidentin:   Die Parlamentssekretärin  
 

       
 
____________________   ______________________ 
Katia Weibel     Doris Fischli   


